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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses (A/63/788/Add.1)] 

63/274. Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik und in Tschad 

B1 

 Die Generalversammlung, 

 nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs über die Finanzierung der Mis-
sion der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad2, des ent-
sprechenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen3 
und der mündlichen Erklärung der Vorsitzenden des Beratenden Ausschusses für Verwal-
tungs- und Haushaltsfragen4, 

 unter Hinweis auf die Resolution 1778 (2007) des Sicherheitsrats vom 25. September 
2007, mit der der Rat eine multidimensionale Präsenz in Tschad und in der Zentralafrikani-
schen Republik, einschließlich einer Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikani-
schen Republik und in Tschad, einrichtete, und die späteren Resolutionen, mit denen der Rat 
das Mandat der Mission verlängerte, zuletzt Resolution 1861 (2009) vom 14. Januar 2009, 
mit der der Rat beschloss, das Mandat der Mission bis zum 15. März 2010 zu verlängern, 
und die Entsendung einer Militärkomponente der Mission genehmigte,  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/233 A vom 22. Dezember 2007 über die 
Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und 
in Tschad und ihre späteren diesbezüglichen Resolutionen, zuletzt Resolution 63/274 A vom 
7. April 2009,  

 in Bekräftigung der in den Resolutionen der Generalversammlung 1874 (S-IV) vom 
27. Juni 1963, 3101 (XXVIII) vom 11. Dezember 1973 und 55/235 vom 23. Dezember 

_______________ 
1 Damit wird Resolution 63/274 vom 7. April 2009 zu Resolution 63/274 A. 
2 A/63/565 und A/63/817. 
3 A/63/746/Add.13. 
4  Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Fifth Committee, 50. Sitzung 
(A/C.5/63/SR.50) und Korrigendum. 
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2000 festgelegten allgemeinen Grundsätze für die Finanzierung der Friedenssicherungsein-
sätze der Vereinten Nationen,  

 eingedenk dessen, dass es unerlässlich ist, die Mission mit den erforderlichen Finanz-
mitteln auszustatten, damit sie ihren Aufgaben nach den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann,  

 mit Anerkennung feststellend, dass freiwillige Beiträge für die Mission geleistet wor-
den sind,  

 1. ersucht den Generalsekretär, den Missionsleiter zu beauftragen, künftige Haus-
haltsvoranschläge im vollen Einklang mit den Bestimmungen der Resolutionen der Gene-
ralversammlung 59/296 vom 22. Juni 2005, 60/266 vom 30. Juni 2006, 61/276 vom 29. Juni 
2007 und anderer einschlägiger Resolutionen auszuarbeiten;  

 2. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge zu der Mission der Vereinten Na-
tionen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad per 30. April 2009, namentlich 
von den noch ausstehenden Beiträgen in Höhe von 66,4 Millionen US-Dollar, was etwa 
14 Prozent der gesamten veranlagten Beiträge entspricht, vermerkt mit Besorgnis, dass nur 
achtunddreißig Mitgliedstaaten ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, und fordert alle 
anderen Mitgliedstaaten, insbesondere diejenigen mit Beitragsrückständen, nachdrücklich 
auf, die Entrichtung ihrer noch ausstehenden Beiträge sicherzustellen;  

 3. dankt denjenigen Mitgliedstaaten, die ihre Beiträge vollständig entrichtet haben, 
und fordert alle anderen Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, alles zu tun, um sicherzustellen, 
dass ihre Beiträge für die Mission vollständig entrichtet werden;  

 4. bekundet ihre Besorgnis über die Finanzlage bei den friedenssichernden Tätig-
keiten, insbesondere was die Kostenerstattung an die truppenstellenden Länder betrifft, de-
nen durch die Beitragsrückstände bestimmter Mitgliedstaaten zusätzliche Belastungen er-
wachsen;  

 5. bekundet außerdem ihre Besorgnis über die Verzögerungen, mit denen der Ge-
neralsekretär bei der Entsendung einiger Friedenssicherungsmissionen der letzten Zeit, ins-
besondere derjenigen in Afrika, und bei ihrer Ausstattung mit ausreichenden Ressourcen 
konfrontiert war;  

 6. betont, dass alle künftigen und bestehenden Friedenssicherungsmissionen im 
Hinblick auf finanzielle und administrative Regelungen gleich und nichtdiskriminierend zu 
behandeln sind;  

 7. betont außerdem, dass alle Friedenssicherungsmissionen mit ausreichenden 
Ressourcen auszustatten sind, damit sie ihr jeweiliges Mandat wirksam und effizient wahr-
nehmen können;  

 8. ersucht den Generalsekretär erneut, so weit wie möglich von den Einrichtungen 
und Ausrüstungsgegenständen in der Versorgungsbasis der Vereinten Nationen in Brindisi 
(Italien) Gebrauch zu machen, um die Beschaffungskosten für die Mission auf ein Min-
destmaß zu beschränken;  

 9. nimmt dankbar davon Kenntnis, dass die Nutzung des Versorgungszentrums in 
Entebbe (Uganda) sich als kostenwirksam erwiesen und zu Einsparungen für die Vereinten 
Nationen geführt hat, und begrüßt den Ausbau des Versorgungszentrums zu dem Zweck, lo-
gistische Unterstützung für die Friedenssicherungseinsätze in der Region zu gewähren und 
zur weiteren Erhöhung ihrer Effizienz und Reaktionsgeschwindigkeit beizutragen, unter Be-
rücksichtigung der laufenden Anstrengungen auf diesem Gebiet; 
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 10. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass den Entwürfen der Friedens-
sicherungshaushalte die entsprechenden Mandate der beschlussfassenden Organe zugrunde 
liegen;  

 11. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution den Schlussfol-
gerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen3 und der mündlichen Erklärung der Vorsitzenden des Beratenden Aus-
schusses4 an und ersucht den Generalsekretär, ihre vollständige Umsetzung sicherzustellen;  

 12. nimmt Kenntnis von den Ziffern 24, 31, 44, 46, 49 und 60 des Berichts des Be-
ratenden Ausschusses;  

 13. beschließt, die Stelle des Stabschefs im Büro des Sonderbeauftragten des Gene-
ralsekretärs von D-1 nach D-2 höherzustufen;  

 14. nimmt Kenntnis von Ziffer 41 des Berichts des Beratenden Ausschusses und er-
kennt an, dass die Verbesserung der nationalen Flughafeninfrastruktur, soweit möglich, dem 
Gastland obliegt;  

 15. begrüßt es, dass ein Spezialteam zu der Mission entsandt und dadurch die Re-
krutierung nationaler und internationaler Bediensteter beträchtlich beschleunigt wurde, und 
ersucht den Generalsekretär, seine diesbezüglichen Anstrengungen fortzusetzen;  

 16. lobt die Initiative der Mission, eine Wassergewinnungs- und -sparpolitik zu er-
arbeiten, und ersucht den Generalsekretär in dieser Hinsicht, den Erfahrungsaustausch mit 
anderen Einsätzen in ähnlichen Situationen zu gewährleisten;  

 17. lobt die Mission außerdem für ihre Anstrengungen, bei der Erhöhung des Frau-
enanteils im Détachement intégré de sécurité (DIS) behilflich zu sein, und ersucht den Ge-
neralsekretär, sicherzustellen, dass die diesbezüglichen Anstrengungen fortgesetzt werden;  

 18. bekräftigt Abschnitt XX der Resolution 61/276 und legt der Mission der Verein-
ten Nationen in der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad und den anderen Missio-
nen der Vereinten Nationen in der Region nahe, ihre Anstrengungen zur Schaffung von 
mehr Synergien nach Möglichkeit fortzusetzen, wobei zu bedenken ist, dass die einzelnen 
Missionen selbst für die Aufstellung und Ausführung ihrer Haushaltspläne, die Kontrolle ih-
res Materials und die Steuerung ihrer logistischen Operationen verantwortlich sind;  

 19. ersucht den Generalsekretär, für die vollständige Durchführung der einschlägi-
gen Bestimmungen der Resolutionen 59/296, 60/266 und 61/276 zu sorgen;  

 20. ersucht den Generalsekretär außerdem, alles Erforderliche zu veranlassen, um 
sicherzustellen, dass die Mission so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird;  

 21. ersucht den Generalsekretär ferner, sich zur Senkung der mit der Beschäftigung 
von Bediensteten des Allgemeinen Dienstes verbundenen Kosten auch weiterhin zu bemü-
hen, in der Mission Ortskräfte auf Stellen des Allgemeinen Dienstes zu beschäftigen, ent-
sprechend den Erfordernissen der Mission;  

Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 

 22. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Haushaltsvoll-
zug der Mission im Zeitraum vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 20085; 

_______________ 
5 A/63/565. 
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Haushaltsvoranschläge für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 

 23. beschließt, auf dem Sonderkonto für die Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik und in Tschad für den Zeitraum vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 
2010 den Betrag von 721.167.400 Dollar zu veranschlagen, der sich zusammensetzt aus ei-
nem Betrag von 690.753.100 Dollar für die Aufrechterhaltung der Mission, einem Betrag 
von 25.312.100 Dollar für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt und einem Betrag von 
5.102.200 Dollar für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen;  

Finanzierung der bewilligten Mittel 

 24. beschließt außerdem, den Betrag von 509.857.584 Dollar für den Zeitraum vom 
1. Juli 2009 bis 15. März 2010 entsprechend den in der Resolution 61/243 der Generalver-
sammlung vom 22. Dezember 2006 aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung 
des Beitragsschlüssels für das Jahr 2009, der in ihrer Resolution 61/237 vom 22. Dezember 
2006 festgelegt wurde, und für das Jahr 20106 unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 25. beschließt ferner, dass im Einklang mit Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 
1955 der jeweilige Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 7.379.117 Dollar im Steu-
erausgleichsfonds, der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Perso-
nalabgabe in Höhe von 5.160.026 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jewei-
ligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
1.862.981 Dollar, die für den Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und 
dem jeweiligen Anteil an den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 
356.110 Dollar, die für die Versorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf 
ihre Veranlagung nach Ziffer 24 anzurechnen ist;  

 26. beschließt, vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das Mandat der 
Mission zu verlängern, den Betrag von 211.309.816 Dollar für den Zeitraum vom 16. März 
bis 30. Juni 2010 unter Berücksichtigung des Beitragsschlüssels für das Jahr 20106 zu einem 
monatlichen Satz von 60.097.283 Dollar unter den Mitgliedstaaten zu veranlagen;  

 27. beschließt außerdem, dass im Einklang mit Resolution 973 (X) der jeweilige 
Anteil der Mitgliedstaaten an dem Betrag von 3.058.283 Dollar im Steuerausgleichsfonds, 
der sich zusammensetzt aus den geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe 
von 2.138.574 Dollar, die für die Mission bewilligt wurden, dem jeweiligen Anteil an den 
geschätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 772.119 Dollar, die für den 
Friedenssicherungs-Sonderhaushalt bewilligt wurden, und dem jeweiligen Anteil an den ge-
schätzten Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 147.590 Dollar, die für die Ver-
sorgungsbasis der Vereinten Nationen bewilligt wurden, auf ihre Veranlagung nach Ziffer 26 
anzurechnen ist;  

 28. beschließt ferner, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Mission erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 
Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 18.647.300 Dollar für die 
am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode entsprechend den in der Resolution 61/243 der 
Generalversammlung aktualisierten Kategorien und unter Berücksichtigung des in ihrer Re-
solution 61/237 festgelegten Beitragsschlüssels für das Jahr 2008 auf ihre Veranlagung nach 
Ziffer 24 anzurechnen ist;  

 29. beschließt, dass bei Mitgliedstaaten, die ihre finanziellen Verpflichtungen ge-
genüber der Mission nicht erfüllt haben, ihr jeweiliger Anteil an den nicht ausgeschöpften 

_______________ 
6 Von der Generalversammlung noch zu verabschieden. 
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Haushaltsmitteln und weiteren Einnahmen in Höhe von insgesamt 18.647.300 Dollar für die 
am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode nach dem in Ziffer 28 festgelegten Schema auf 
ihre ausstehenden Verpflichtungen anzurechnen ist;  

 30. beschließt außerdem, dass die geschätzten Mindereinnahmen aus der Personal-
abgabe in Höhe von 1.537.800 Dollar für die am 30. Juni 2008 abgelaufene Finanzperiode 
auf die Guthaben aus dem in den Ziffern 28 und 29 genannten Betrag von 18.647.300 Dol-
lar anzurechnen sind;  

 31. betont, dass keine Friedenssicherungsmission durch Anleihen bei anderen akti-
ven Friedenssicherungsmissionen finanziert werden darf;  

 32. ermutigt den Generalsekretär, auch künftig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Sicherheit des gesamten Personals zu gewährleisten, das unter dem Dach der Verein-
ten Nationen an der Mission beteiligt ist, eingedenk der Ziffern 5 und 6 der Resolution 1502 
(2003) des Sicherheitsrats vom 26. August 2003;  

 33. bittet um freiwillige Beiträge für die Mission in Form von Barzahlungen sowie 
in Form von für den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend den von der Generalversammlung festgelegten Verfahren und Gepflo-
genheiten zu verwalten sind;  

 34. beschließt, den Punkt „Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen in der 
Zentralafrikanischen Republik und in Tschad“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vier-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.  

93. Plenarsitzung 
30. Juni 2009 


